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1. Präsentation 

Das Europäische Kompetenzzentrum für Cybersicherheit in Industrie, Technologie und 

Forschung (ECCC), das Netz der nationalen Koordinierungszentren (im Folgenden "Netz") und 

die Kompetenzgemeinschaft für Cybersicherheit (im Folgenden "Gemeinschaft") bilden 

gemeinsam den neuen strategischen Rahmen für den Aufbau von Cybersicherheitskapazitäten 

in der Europäischen Union gemäß der Verordnung (EU) 2021/887 zur Einrichtung des 

Europäischen Kompetenzzentrums für Cybersicherheit in Industrie, Technologie und 

Forschung (ECCC) und des Netzes der nationalen Koordinierungszentren (NCC) (im Folgenden 

"Verordnung"). 

  

 

1.1. Die Rechtsgrundlage der Leitlinien 

Gemäß der Verordnung (EU) 2021/887 wurde das Zentrum für Cybersicherheit Belgien mit der 

Rolle des Koordinierungszentrums für Cybersicherheit für Belgien (im Folgenden "NCC-BE") 

betraut.  

In Übereinstimmung mit dem Beschluss Nr. GB/2022/7 des Verwaltungsrats des Europäischen 

Zentrums für industrielle, technologische und Forschungskompetenz im Bereich 

Cybersicherheit über die Leitlinien für die Mitgliedschaft und Registrierung in der Gemeinschaft 

und die aktuellen Kriterien wurden erstellt, um das Antrags- und Registrierungsverfahren für 

die belgische Cybersicherheitsgemeinschaft zu leiten.  

Die Richtlinien werden in Übereinstimmung mit Abschnitt 13.3.i der Verordnung erstellt.  

 

1.2. Die Beschreibung des ECCC  

Das ECCC ist die Einrichtung der Union mit Rechtspersönlichkeit, die im Jahr 2021 durch die 

oben genannte Verordnung eingerichtet wurde. Das ECCC hat eine doppelte Aufgabe: Es 

übernimmt Aufgaben im Bereich der Cybersicherheitsindustrie, -technologie und -forschung, 

wie in der Verordnung definiert, und verwaltet die Finanzierung im Bereich der Cybersicherheit 

im Rahmen mehrerer Programme, insbesondere von Horizont Europa und des Programms 

"Digitales Europa". Das ECCC ist das wichtigste Instrument der EU, um Investitionen in 

Forschung, Technologie und industrielle Entwicklung im Bereich der Cybersicherheit 

anzuziehen und Projekte und Initiativen in Zusammenarbeit mit dem Netz umzusetzen. 

Die Aufgabe des ECCC und des Netzwerks besteht darin, die EU dabei zu unterstützen: 

1) ihre Führungsrolle und strategische Autonomie im Bereich der Cybersicherheit zu 

stärken, indem sie die Forschungs-, Bildungs-, Sozial-, Technologie- und 

Industriekapazitäten der EU sowie die erforderlichen Kapazitäten zur Stärkung des 

Vertrauens und der Sicherheit, einschließlich der Vertraulichkeit, Integrität und 

Zugänglichkeit von Daten, im digitalen Binnenmarkt erhält und ausbaut; 

2) Unterstützung der technologischen Fähigkeiten, Fähigkeiten und Kompetenzen der EU 

in Bezug auf die Resilienz und Zuverlässigkeit der Netz- und 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0887


 

 

4 

Informationssysteminfrastrukturen, einschließlich kritischer Infrastrukturen sowie der in 

der EU üblichen Hardware und Software;  

3) die globale Wettbewerbsfähigkeit der Cybersicherheitsbranche in der EU zu steigern 

und ein hohes Maß an Cybersicherheit zu gewährleisten. 

Das übergeordnete Ziel des ECCC besteht darin, Forschung, Innovation und Einführung im 

Bereich der Cybersicherheit zu fördern, um seinen Auftrag zu erfüllen. Die spezifischen Ziele 

sind: 

(1) Stärkung der Kapazitäten, des Wissens und der Infrastruktur im Bereich der Cybersicherheit 

zum Nutzen der Industrie, insbesondere der KMU, der Forschungsgemeinschaften, des 

öffentlichen Sektors und der Zivilgesellschaft; 

(2) Förderung der Resilienz im Bereich der Cybersicherheit, der Übernahme bewährter 

Verfahren im Bereich der Cybersicherheit, des Grundsatzes der eingebauten Sicherheit und der 

Zertifizierung der Sicherheit digitaler Produkte und Dienste in einer Weise, die die 

Bemühungen anderer öffentlicher Stellen ergänzt; 

3) Beitrag zu einem starken europäischen Cybersicherheitsökosystem, in dem alle relevanten 

Interessenträger zusammenkommen. 

 

1.3. Rolle und Aufgaben der Europäischen Gemeinschaft 

Die Gemeinschaft trägt zum Auftrag des ECCC und des Netzes bei, indem sie ihr Fachwissen 

im Bereich der Cybersicherheit in der gesamten EU verbessert, teilt und verbreitet. 

Die Verordnung sieht vor, dass es in der EU nur eine Gemeinschaft gibt, in der Entitäten aus 

den 27 Mitgliedstaaten Mitglied werden können. Dennoch ist klar, dass auch auf nationaler 

Ebene Kooperationsbedarf besteht. Die nationalen Koordinierungsstellen spielen eine Rolle als 

Hüter der Gemeinschaft, und zwar zunächst durch die Anwendung des Bewertungsverfahrens 

und dann durch die aktive Organisation und Unterstützung der Zusammenarbeit der 

nationalen Mitglieder der Gemeinschaft. 

 Community-Mitglieder haben folgende Aufgaben: 

1) das ECCC bei der Erfüllung seines Auftrags und seiner Ziele zu unterstützen und zu 

diesem Zweck eng mit dem ECCC und den nationalen Koordinierungszentren 

zusammenzuarbeiten; 

2) gegebenenfalls an formellen oder informellen Tätigkeiten und Arbeitsgruppen gemäß 

Artikel 13 Absatz 3 Buchstabe n teilzunehmen, um spezifische Tätigkeiten 

durchzuführen, die im jährlichen Arbeitsprogramm vorgesehen sind; und 

3) gegebenenfalls das ECCC und die nationalen Koordinierungszentren bei der Förderung 

spezifischer Projekte zu unterstützen. 

Die Europäische Gemeinschaft berät den Exekutivdirektor und den Verwaltungsrat 

insbesondere über die Strategische Beratungsgruppe strategisch in Bezug auf die 

Tagesordnung, das Jahresarbeitsprogramm und das mehrjährige Arbeitsprogramm im 

Einklang mit der Geschäftsordnung des Verwaltungsrats. 

Die Gemeinschaft bringt Interessenträger zusammen, die in der Lage sind, einen Beitrag zu der 
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Mission zu leisten, und die über Fachwissen im Bereich der Cybersicherheit in den Bereichen 

Technologie, Industrie, Wissenschaft und Forschung verfügen. 

Die nationale Gemeinschaft setzt sich zusammen aus: 

1) Industrie, einschließlich KMU; 

2) akademische und Forschungsorganisationen; 

3) andere einschlägige zivilgesellschaftliche Vereinigungen; 

4) Europäische Normungsorganisationen; 

(5) öffentliche Stellen und andere Stellen, die sich mit Fragen der betrieblichen und 

technischen Cybersicherheit befassen; 

(6) gegebenenfalls Interessenträger in Sektoren, die sich für Cybersicherheit 

interessieren und mit Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit konfrontiert 

sind. 

Die Europäische Gemeinschaft hat folgende Aufgaben: 

1) Nationale Koordinierungszentren; 

2) gegebenenfalls die europäischen digitalen Innovationszentren; 

(3) Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der Union mit einschlägigem 

Fachwissen, wie z. B. die ENISA. 
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2. Kriterien für die Mitgliedschaft 

2.1. Formale Kriterien 

2.1.1. Art der Entitäten 

Nur in den Mitgliedstaaten niedergelassene Stellen1 können Mitglieder der Europäischen 

Kompetenzgemeinschaft für Cybersicherheit werden, indem sie sich an das zuständige 

nationale Koordinierungszentrum wenden, was auf belgischer Ebene bedeutet, dass nur 

Einrichtungen, die rechtmäßig nach belgischem Recht gegründet wurden, berechtigt sind, sich 

für die belgische Kompetenzgemeinschaft für Cybersicherheit zu bewerben.  

Es sind verschiedene Formen der rechtlichen Organisation möglich, sofern sie am Ort der 

Antragstellung dem belgischen Recht entsprechen.  

Die Niederlassung setzt die tatsächliche und tatsächliche Ausübung der Tätigkeit durch feste 

Vereinbarungen voraus. Die Rechtsform solcher Gestaltungen, unabhängig davon, ob es sich 

um eine Zweigniederlassung oder eine Tochtergesellschaft mit Rechtspersönlichkeit handelt, 

ist insoweit nicht entscheidend2. 

Natürliche Personen, die als Ad-hoc-Experten tätig werden, können bei Bedarf ihr Fachwissen 

einbringen und daher an bestimmten Aktivitäten teilnehmen, können aber nicht als Mitglieder 

der Gemeinschaft registriert werden. 

Alle Arten von juristischen Personen können Mitglieder der belgischen Gemeinschaft sein, 

einschließlich, aber nicht beschränkt auf: 

1) öffentliche Stellen; 

2) Unternehmen des privaten Sektors; 

3) Verbände, Organisationen und kollektive Körperschaften; 

4) gemeinnützige Organisationen. 

Unternehmen, die nicht in Belgien niedergelassen sind, können sich nicht als Teil der 

Belgischen Gemeinschaft bewerben.  

  

 

2.1.2. Fachwissen im Bereich der Cybersicherheit 

Die Community-Mitglieder verfügen über Cybersicherheitsexpertise in mindestens einem der 

folgenden Bereiche: 

1) Wissenschaft, Forschung oder Innovation; 

2) Industrie- oder Produktentwicklung; 

3) Aus- und Weiterbildung; 

4) Informationssicherheit oder Incident Response Operationen; 

5) Ethik; 

6) Standardisierung und formale und technische Spezifikationen. 

Der Begriff der Expertise erfordert ein gewisses Maß an Kenntnissen oder Fähigkeiten. Daher 

muss ein Unternehmen nachweisen können, dass es in einem oder mehreren der oben 

genannten Bereiche tätig war. 

 
1 Die EWR/EFTA-Staaten (Island, Liechtenstein und Norwegen) gelten als Mitgliedstaaten, wenn die 

formellen Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 2894/94 des Rates über besondere Vorschriften für 

die Anwendung des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erfüllt sind  
2 C-131/12 Google Spanien und Mario Costeja Gonzalez 13. Mai 2014, C-230/14 Weltimmo 1. Oktober 

2014   
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Um ihre Fachkompetenz im Bereich der Cybersicherheit nachzuweisen, muss die 

antragstellende Stelle die Art des Bereichs angeben, in dem sie tätig ist, und eine Beschreibung 

der konkreten Tätigkeiten enthalten, die sie durchgeführt hat. 

 

 

2.1.3. Bewertung aus Gründen der Gefahrenabwehr 

In Artikel 8 Absatz 4 der Verordnung ist festgelegt, dass bei der Bewertung auch alle 

einschlägigen nationalen Bewertungen aus Sicherheitsgründen berücksichtigt werden, die von 

den zuständigen nationalen Behörden vorgenommen werden. Diese Eintragungen sind nicht 

zeitlich begrenzt, können aber vom Kompetenzzentrum jederzeit widerrufen werden, wenn das 

NCC-BE der Auffassung ist, dass die betreffende Einrichtung aus berechtigten 

Sicherheitsgründen die Kriterien für die Mitgliedschaft nicht mehr erfüllt. Im Falle des Widerrufs 

der Mitgliedschaft in der Gemeinschaft aus Sicherheitsgründen muss der Beschluss über den 

Widerruf verhältnismäßig und begründet sein. 

Der Zweck der Gemeinschaft sei es, "so offen und inklusiv wie möglich, so geschlossen wie 

nötig" zu sein. Bei den Sicherheitsgründen handelt es sich also um eine 

Beschränkung/Beschränkung des Zugangs zur Gemeinschaft, und daher kann die Umsetzung 

in spezifischen und genau definierten Situationen erfolgen und muss klar angegeben werden. 

Diese Einschränkung oder Einschränkung wird vom NCC von Fall zu Fall beurteilt.  

Die Verordnung bezieht sich auf die nationale Bewertung aus Sicherheitsgründen, so dass es 

Aufgabe des NCC-BE, der den Antrag erhält, ist, alle relevanten Faktoren zu ermitteln und sie 

auf den Antrag der ersuchenden Stelle anzuwenden. Dies erfolgt individuell unter 

Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls.  

Die Entscheidung, eine ablehnende Stellungnahme/Ablehnung aus Sicherheitsgründen 

abzugeben, ist eine souveräne Entscheidung des NCC-BE. Um jedoch die Harmonisierung der 

Umsetzung dieser Bestimmung zu gewährleisten und ein "forum shopping" zu vermeiden, 

sollten die nationalen Koordinierungsstellen eng zusammenarbeiten und Informationen 

austauschen. Der Umfang der Informationen, die weitergegeben werden sollen, muss von dem 

NCC definiert werden, der die Anfrage erhalten hat. Wenn die Anwendung jedoch eine 

negative Bewertung erhält, müssen diese Informationen unverzüglich innerhalb des Netzwerks 

und des ECCC ausgetauscht werden. 

 

Aus Sicherheitsgründen können Anträge für bereits registrierte Mitglieder der Gemeinschaft 

abgelehnt oder widerrufen werden. 

 

2.1.4. Bewertung auf der Grundlage der Ausschlusskriterien auf der Grundlage von 

Artikel 138 der EU-Haushaltsordnung3 

In Artikel 8.4 der Verordnung ist festgelegt, dass Registrierungen nicht zeitlich begrenzt sind, 

sondern vom Kompetenzzentrum jederzeit widerrufen werden können, wenn das betreffende 

nationale Koordinierungszentrum der Auffassung ist, dass die betreffende Einrichtung die in 

Absatz 3 (Beitrittskriterien) dieses Artikels genannten Kriterien nicht mehr erfüllt oder dass sie 

unter Artikel 138 der EU-Haushaltsordnung fällt —  oder aus berechtigten Sicherheitsgründen. 

 
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32018R1046&qid=1535046024012 
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Artikel 138 der EU-Haushaltsordnung und gleichwertige nationale Rechtsvorschriften gelten 

für Unternehmen, die beantragen, Mitglied der Gemeinschaft zu werden. Die Einrichtung darf 

sich nicht in einer Ausschlusssituation befinden, wie sie in Artikel 138 der Haushaltsordnung 

genannt ist. 

Erfüllt das Unternehmen eine der in Artikel 138 der EU-Haushaltsordnung aufgeführten 

Bedingungen (siehe Anhang 3), kann seine Mitgliedschaft ohne weitere Prüfung sofort 

abgelehnt oder widerrufen werden. Die Ablehnung erfolgt als Ergebnis des 

Bewerbungsverfahrens zur Aufnahme in die Community.  

Der Widerruf gilt für Unternehmen, die bereits als Mitglieder der Gemeinschaft eingetragen 

sind. 

Die Stelle sollte bei der Beantragung der Aufnahme als Mitglied der Gemeinschaft erklären, 

dass keine der in Artikel 138 der EU-Haushaltsordnung beschriebenen Ausschlussbedingungen 

auf sie zutrifft. 

Die NCC-BE sollte sich grundsätzlich auf die von der Stelle vorgelegte Erklärung stützen. Eine 

weitere Analyse wird empfohlen, wenn das NCC-BE die Zuverlässigkeit der Aussage bezweifelt. 

Der Antragsteller oder das Mitglied der belgischen Gemeinschaft teilt dem NCC-BE 

unverzüglich schriftlich mit, ob eine der in Artikel 138 der EU-Haushaltsordnung vorgesehenen 

Ausschlussbedingungen zutrifft. 

Es sollte auch vorgeschrieben werden, dass im Antragsverfahren nur der von der juristischen 

Person nach nationalem Recht benannte Vertreter (gemeinhin als LEAR bezeichnet) eine solche 

Erklärung unterzeichnen darf. Darüber hinaus legt LEAR dem NCC-BE alle zwei Jahre eine 

Erklärung vor, dass keine der in Artikel 138 der EU-Haushaltsordnung aufgeführten 

Bedingungen zutrifft. 

 

2.2. Beitrag zum Auftrag des ECCC und des Netzes 

Die Verordnung sieht vor, dass die Gemeinschaft 

• Profitieren Sie von der Erfahrung und der breiten Vertretung relevanter Interessengruppen 

im Rahmen des Cybersecurity PPP, ECSO, von den Erfahrungen aus vier Pilotprojekten und dem 

EU-Pilotprojekt FOSSA (Free and Open-Source Software Audits). 

• den Austausch mit der internationalen Gemeinschaft über Entwicklungen im Bereich der 

Cybersicherheit, einschließlich Produkte und Prozesse, Normen und technische Normen, zu 

suchen; 

• Beitrag zur Weiterentwicklung und Verbreitung der neuesten Produkte, Dienstleistungen und 

Prozesse im Bereich der Cybersicherheit 

• sich schnell und kontinuierlich an neue Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Wandel 

von Cyberbedrohungen und Cybersicherheit anzupassen, 

• Beitrag zu den Tätigkeiten des Kompetenzzentrums, dem mehrjährigen Arbeitsprogramm 

und dem jährlichen Arbeitsprogramm, unter anderem über die Strategische Beratungsgruppe. 

• Die Gemeinschaft sollte auch von den gemeinschaftsbildenden Aktivitäten des 

Kompetenzzentrums und des Netzes profitieren. 

• die Tatsache bekannt zu machen, dass ihre jeweiligen Tätigkeiten im Rahmen dieser 

Verordnung ausgeübt werden 

• sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit und alle interessierten Kreise rechtzeitig angemessene, 

objektive, zuverlässige und leicht zugängliche Informationen erhalten, insbesondere über die 
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Ergebnisse ihrer Arbeit. Sie veröffentlicht auch die Interessenerklärungen, die im Einklang mit 

Interessenkonflikten abgegeben wurden. 

Im weiteren Sinne muss die Gemeinschaft zum Auftrag des ECCC und des NCC-BE beitragen 

und sich daran ausrichten. Daher muss die antragstellende Einrichtung zum Zeitpunkt des 

Beitrittsantrags beschreiben, wie sie ECCC und NCC-BE konkret bei der Erreichung ihres 

Auftrags und ihrer Ziele unterstützen wird. 

Um einen Antrag auf Mitgliedschaft anzunehmen oder abzulehnen, führt das NCC-BE eine 

Bewertung des Beitrags der Einrichtung zu den Aufgaben von ECCC und NCC durch, um 

festzustellen, ob er ausreicht, um die Bewertung zu bestehen.  

 

 

 

 

2.3. Vertreter des Unternehmens 

In der Verordnung ist festgelegt (Artikel 8.8), dass eine Einrichtung, die als Mitglied der 

Belgischen Gemeinschaft eingetragen ist, ihre Vertreter ernennen muss, um einen wirksamen 

Dialog zu gewährleisten. Diese Vertreter verfügen über Expertise im Bereich der 

Cybersicherheitsforschung, -technologie oder -industrie. 

Um den Registrierungsprozess zu vereinfachen, wird dem Unternehmen empfohlen, den 

Vertreter bereits in dem von NCC-BE bereitgestellten Online-Registrierungsformular zu 

ernennen. Ein Unternehmen kann einen oder mehrere Vertreter ernennen, muss jedoch 

angeben, welcher Vertreter die primäre Person ist, die es vertritt. Ein Unternehmen muss das 

ECCC und das NCC-BE informieren, wenn sich die Vertreter geändert haben, und die für die 

Registrierung neuer Vertreter erforderlichen Informationen bereitstellen. 
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3. Der Bewerbungsprozess 

Um sich für die Mitgliedschaft in der Gemeinschaft zu bewerben, müssen die Antragsteller das 

Registrierungsformular ausfüllen, das vom NCC-BE vollständig online zur Verfügung gestellt 

wird. Das Formular ist ein gemeinsamer Bezugspunkt, der von allen NCCs verwendet wird.  

Die von den akzeptierten/registrierten Unternehmen bereitgestellten Daten werden in die EU-

Atlas-Datenbank hochgeladen, die von der Europäischen Kommission bereitgestellt wird.  

Der Antrag muss Informationen über die Einrichtung enthalten, die eine Beurteilung 

ermöglichen, ob sie die in den Vorschriften festgelegten Voraussetzungen für die 

Mitgliedschaft erfüllt. Um den Antrag zu vereinfachen, muss das Unternehmen während des 

Antragsverfahrens den/die Vertreter(n) in dem Antrag angeben. 

Der Antrag wird vom NCC-BE und anderen einschlägigen nationalen Stellen bewertet, und der 

Antragsteller erhält eine Antwort.  

Falls erforderlich, können das ECCC oder das NCC von der Stelle zusätzliche Informationen 

oder eine Klärung des Antrags anfordern. 

Das NCC-BE kann gut platzierte Akteure innerhalb des nationalen Ökosystems einbeziehen, 

um den Evaluierungsprozess zu unterstützen. 

 

 

3.1. Bewertung der Anträge auf Beitritt zur Gemeinschaft 

Gemäß Artikel 7.1. I) der Verordnung hat der NCC-BE die Aufgabe, Anträge von in Belgien 

niedergelassenen Einrichtungen zu bewerten, die darauf abzielen, Teil der nationalen 

Gemeinschaft zu werden. Daher kann eine Einrichtung vom ECCC nicht ohne vorherige 

Bewertung durch den NCC-BE als Mitglied der Europäischen Kompetenzgemeinschaft für 

Cybersicherheit registriert werden.  

 

3.1.1. Anwendungszuordnung 

Anträge auf Mitgliedschaft in der Belgischen Gemeinschaft können nur vom NCC-BE 

bearbeitet werden.  

 

3.1.2. Gewährleistung einer ausgewogenen Vertretung 

Das NCC-BE wird sich auf verschiedene Weise an die nationalen Interessengruppen wenden, 

wobei der Schwerpunkt auf den KMU liegt, und aktiv Informationen über die nationale 

Gemeinschaft sowie über die Möglichkeit und das Verfahren eines Beitritts zur Verfügung 

stellen.  

 

 

3.2 Zeitplan für die Evaluierung 

Das Reglement schreibt weder für die Registrierung noch für die Bewertung eine zeitliche 

Begrenzung vor. Daher können diese Verwaltungsverfahren je nach den erforderlichen 

Schritten und den im Rahmen des ECCC/NCC-BE in diesem Bereich verfügbaren Ressourcen 

so lange wie nötig dauern. 

Der Registrierungsprozess steht potenziellen Mitgliedern dauerhaft offen, die den Prozess 

durch Einreichen von Anfragen beginnen können, mit Ausnahme von Wartungsintervallen oder 

technischen Problemen, die auf der Registrierungsplattform auftreten. 
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3.3. Evaluierungsergebnisse und nächste Schritte 

Da die Verordnungen vorsehen, dass das ECCC nur Unternehmen registriert, die von einem 

CSC bewertet wurden, ist keine weitere Bewertung oder Einschränkung durch das ECCC zu 

erwarten. Das positive Ergebnis der Bewertung durch den NCC ist für das ECCC bindend, daher 

kann das ECCC die Eintragung eines Unternehmens, dessen Antrag von einem NCC positiv 

bewertet wurde, nicht ablehnen. Das Ergebnis der Bewertung durch den NCC, einschließlich 

etwaiger Anträge auf Korrekturen, kann wie folgt ausfallen: 

 

3.3.1. Akzeptanz – positive Bewertung 

In diesem Fall übermittelt das NCC-BE unverzüglich das Registrierungsformular zusammen mit 

den Angaben, aus denen hervorgeht, dass das Ergebnis der Bewertung positiv ausgefallen ist, 

an das ECCC mit einem Antrag auf Registrierung der Einrichtung in der Europäischen 

Kompetenzgemeinschaft für Cybersicherheit. 

Das NCC-BE ist nicht verpflichtet, dem ECCC eine zusätzliche Begründung für die Gründe für 

die positive Bewertung vorzulegen. Es sollte ausreichen, die Information zu senden, dass die 

Bewertung positiv ist. 

Das NCC-BE informiert das antragstellende Unternehmen individuell (per E-Mail oder über 

einen anderen digitalen Kanal) über das erfolgreiche Ergebnis der Bewertung und die 

Einreichung des Antrags beim ECCC. 

Sobald das Unternehmen eine positive Bewertung durch das NCC erhalten hat und die 

Informationen über die positive Bewertung mit dem Antrag an das ECCC gesendet wurden, ist 

der nächste Schritt die offizielle Registrierung, die vom ECCC ausgestellt wird.  

Sobald die Registrierung erfolgt ist, muss das ECCC das Unternehmen einzeln (per E-Mail oder 

über einen anderen digitalen Kanal) und alle CCNs über eine digitale Plattform informieren. 

Das ECCC sollte ein digitales Register der Mitglieder der Europäischen Gemeinschaft 

bereitstellen. Das Register sollte öffentlich sein und sowohl auf der Website des ECCC als auch 

auf den Websites des NCC verfügbar sein. Das Register sollte ein schnelles und 

benutzerfreundliches Instrument für die Suche nach Unternehmen sein, insbesondere nach Art 

der Einrichtung und Land der Niederlassung. 

Die von einer Stelle in der Anwendung bereitgestellten Informationen, die für den 

Registrierungsprozess erforderlich sind, werden an ECCC weitergegeben. Informationen, die 

von einem Unternehmen während des Registrierungsprozesses bereitgestellt werden, können 

an andere NCCs weitergegeben werden. 

 

 

3.3.2. Ablehnung – negative Beurteilung 

Sind die oben beschriebenen Bedingungen nicht erfüllt, kann das NCC eine negative 

Beurteilung vornehmen. Vor einer negativen Beurteilung sollte sich der NCC-BE bemühen, 

etwaige Auslegungsfehler oder fehlende Unterlagen mit der Stelle, die die Mitgliedschaft in 

der Gemeinschaft beantragt, zu klären.  

Das Ergebnis einer negativen Beurteilung muss vom NCC-BE hinreichend begründet werden, 
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indem die Gründe für die Ablehnung beschrieben werden. Erfolgt die negative Beurteilung 

jedoch aus Sicherheitsgründen, so kann das NCC-BE beschließen, nicht alle Umstände 

offenzulegen, die die Entscheidung rechtfertigen. 

 

Abgelehnten Bewerberinnen und Bewerbern muss die Möglichkeit eingeräumt werden, 

jederzeit und jederzeit einen neuen Antrag auf Mitgliedschaft zu stellen, sobald sich ihre 

Ablehnungsbedingungen geändert haben, frühestens jedoch 3 Monate nach einer negativen 

Begutachtung.  

 

3.4 Beschwerdeverfahren 

Wurde einer Einrichtung der Zugang zur belgischen Gemeinschaft verweigert, kann sie gegen 

die Entscheidung Berufung einlegen. Das Beschwerdeverfahren besteht aus folgenden 

Schritten: 

 

1) Mitteilung über die Ablehnung: Das Unternehmen erhält vom NCC-BE eine förmliche 

Mitteilung über seine Ablehnung, in der die Gründe für die Entscheidung dargelegt 

sind. In der Ablehnungsmitteilung kann das NCC-BE den Antragsteller um Klärung oder 

zusätzliche Daten bitten.  

 

2) Antrag auf Einspruch: Das Unternehmen hat die Möglichkeit, formell einen 

Rechtsbehelf gegen die Entscheidung zu beantragen und einzulegen. Dieser förmliche 

Antrag muss schriftlich gestellt und innerhalb von maximal 15 Kalendertagen nach 

Erhalt der Entscheidung des NCC-BE beim NCC-BE eingereicht werden.  

 

3) Bildung eines Berufungsausschusses: Die öffentliche Einrichtung, die die Gemeinschaft 

verwaltet, wird einen Berufungsausschuss einrichten, der sich aus unparteiischen 

Personen zusammensetzt, die nicht an der ursprünglichen Entscheidungsfindung 

beteiligt waren. Diesem Ausschuss könnten unter anderem Vertreter des NCC-BE, 

Mitglieder der Belgischen Gemeinschaft, der Belgischen Strategischen 

Beratungsgruppe, des Belgischen Strategierates, der nationalen 

Sicherheitsinstitutionen und andere Sachverständige angehören, die für die 

Angelegenheit relevant sind.  

 

4) Einreichung der Beschwerde: Die abgelehnte Stelle wird in ihrer schriftlichen 

Beschwerde innerhalb des oben genannten Zeitrahmens die Umrisse ihres Falles 

darlegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Eingehen der Gründe für die 

Ablehnung, Bereitstellen zusätzlicher Informationen oder Nachweise und Begründung, 

warum die Entscheidung überprüft werden sollte. Die Beschwerde muss die 

Klarstellungen oder Daten enthalten, die das NCC-BE in der Ablehnungsmitteilung 

verlangt hat.  
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5) Überprüfungsverfahren: Nach Eingang der formellen Beschwerde führt das 

Beschwerdegremium ein gründliches Überprüfungsverfahren durch, um 

sicherzustellen, dass es die gebotene Sorgfalt walten lässt und alle relevanten Faktoren 

berücksichtigt. Der Ausschuss verpflichtet sich, diese Bewertung innerhalb eines 

Zeitrahmens abzuschließen, der eine gründliche Prüfung der Beschwerde ermöglicht, 

einschließlich der Sammlung und Bewertung einschlägiger Informationen, der 

Konsultation der betroffenen Parteien und der Beratung, um zu einer begründeten 

Entscheidung zu gelangen. Der Ausschuss verpflichtet sich, während des gesamten 

Prozesses die Grundsätze der Fairness, Transparenz und Verfahrensintegrität zu 

wahren.  

Der Beschwerdeausschuss prüft den Einspruch des Unternehmens sowie alle relevanten 

Dokumente oder Nachweise, die ihm zur Verfügung gestellt wurden. Sie können auch 

sowohl vom Antragsteller als auch vom NCC-BE oder anderen einschlägigen Stellen, 

die die Ablehnungsentscheidung unterstützen, zusätzliche Informationen oder 

Erläuterungen anfordern. 

 

6) Entscheidung: Nach sorgfältiger Prüfung sollte der Beschwerdeausschuss eine 

Entscheidung über die Beschwerde des Unternehmens treffen. Diese Entscheidung 

muss dem Unternehmen schriftlich mitgeteilt werden und mit einer klaren Begründung 

versehen sein. Die Entscheidung des Beschwerdeausschusses gilt als endgültig.  

 

7) Nach einer negativen Bewertung teilt das NCC-BE dem ECCC und dem Netzwerk den 

Namen der abgelehnten Einrichtung mit.  

 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb von sechzig Tagen nach seiner Zustellung beim 

Staatsrat eine Nichtigkeitsklage erhoben werden. Die Klage ist an die Kanzlei des Staatsrats, 

Rue de la Science 33, 1040 Brüssel, zu richten, entweder per Einschreiben oder auf 

elektronischem Wege (siehe hierzu die Rubrik „e-Procédure“ auf der Website des Staatsrats). 

Bei Versand per Post muss dem Originalantrag drei beglaubigte Kopien beigefügt werden, zu 

denen für jede gegnerische Partei ein weiteres Exemplar hinzukommt. 

  

https://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=de
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4. Registrierung von Unternehmen durch das ECCC in der Europäischen Gemeinschaft 

 

4.1.La Registrierungsverfahren durch das ECCC 

Das ECCC registriert die Einrichtungen auf deren Antrag als Mitglieder der Gemeinschaft, 

nachdem sie eine Bewertung durch das nationale Koordinierungszentrum des Mitgliedstaats, 

in dem diese Einrichtungen niedergelassen sind, erhalten hat, um zu bestätigen, dass sie die in 

Artikel 8.3 der Verordnung festgelegten Kriterien erfüllen. 

Sobald die Bewertung abgeschlossen ist, wird das ECCC über das Ergebnis informiert. Das ECCC 

bestätigt den Eingang der Bewertungsergebnisse und registriert alle Unternehmen, die das 

belgische Bewertungsverfahren als Mitglieder der Nationalen Gemeinschaft durchlaufen 

haben, und registriert sie dann als Mitglieder der Europäischen Gemeinschaft auf der ECCC-

Website. 

Sobald die Registrierung erfolgt ist, muss das ECCC das Unternehmen einzeln (per E-Mail oder 

über einen anderen digitalen Kanal) und alle CCNs über eine digitale Plattform informieren. 

Die Liste der Mitglieder der Europäischen Gemeinschaft sollte regelmäßig aktualisiert werden.   

 

4.2. Die Dauer der Mitgliedschaft in der Europäischen Gemeinschaft 

Entitätsdatensätze sind nicht zeitgebunden. Das ECCC kann die Mitgliedschaft jedoch jederzeit 

widerrufen und dem Mitglied eine entsprechende schriftliche Begründung für die 

Entscheidung vorlegen (siehe Abschnitt 5.1 unten). 
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5. Verwaltung des Beitritts zur Europäischen Gemeinschaft 

 

5.1. Widerruf der Registrierung 

Entitätsdatensätze sind nicht zeitgebunden. Das ECCC kann die Mitgliedschaft jedoch jederzeit 

widerrufen und dem Mitglied eine entsprechende schriftliche Begründung für die 

Entscheidung vorlegen.  

Gelten die Bedingungen für die Mitgliedschaft in der Europäischen Gemeinschaft gemäß den 

oben genannten Bedingungen für die Mitgliedschaft nicht mehr, wird die Mitgliedschaft von 

der CCCB widerrufen.  

Das Unternehmen sollte vom ECCC über die Einleitung des Verfahrens unterrichtet werden und 

ihm Gelegenheit geben, seinen Standpunkt darzulegen. 

Vor der Entscheidung über den Entzug der europäischen Mitgliedschaft durch das ECCC sollte 

eine Bewertung durch den NCC durchgeführt werden, der die Bewertung zum Zeitpunkt der 

Registrierung vorgelegt hat. Hat sich der Sitz eines Unternehmens geändert, muss der für die 

Bewertung zuständige NCC der Ort der Niederlassung sein (siehe oben beschriebene 

Bedingungen). 

 

5.2. Entzug der Mitgliedschaft von Mitgliedern 

Jedes Unternehmen, das aus der Nationalen und/oder Europäischen Gemeinschaft austreten 

möchte, muss seine Absicht formell dem NCC-BE mitteilen, der das Austrittsschreiben an das 

ECCC weiterleitet.  

 

5.3. Änderungen der Registrierungsdaten 

Das Unternehmen muss das NCC über Änderungen der im Registrierungsformular 

übermittelten Daten informieren. Insbesondere Änderungen der Vertreter, 

Ausschlussbedingungen, Beiträge zur Dienstreise und zur rechtlichen Niederlassung. 

Änderungen an den im Registrierungsformular angegebenen Informationen müssen dem 

NCC-BE von der Stelle unter Verwendung der Vorlage für das Registrierungsformular mitgeteilt 

werden. In diesem Fall sollte die Entität, mit Ausnahme des Namens, nur die Felder des 

Formulars ausfüllen, in denen die Änderungen stattgefunden haben. 

Das NCC-BE bewertet die Änderungen und sendet das Formular an das ECCC, um die 

Änderungen im Register widerzuspiegeln. 
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6. Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen den nationalen Koordinierungsstellen 

 

Die nationalen Kontaktstellen auf nationaler Ebene dienen als Kontaktstellen für die 

Gemeinschaft, um das ECCC bei der Erfüllung seines Auftrags und seiner Ziele zu unterstützen.  

Da potenzielle Mitglieder der Gemeinschaft in der gesamten Union tätig sein und 

Dienstleistungen erbringen können, in mehreren Mitgliedstaaten niedergelassen sein oder mit 

anderen potenziellen Mitgliedern der Gemeinschaft in anderen Mitgliedstaaten (auch in Form 

von Tochtergesellschaften oder Partnerunternehmen) verbunden sein können, sollten sich die 

nationalen Koordinierungsstellen im Rahmen des Netzes koordinieren und zusammenarbeiten, 

um einen gegenseitig abgestimmten Weg für den Aufbau der Gemeinschaft zu finden. 

Es kann Situationen geben, in denen eine Einrichtung, deren Antrag auf Mitgliedschaft vom 

NCC eines Mitgliedstaats abgelehnt wird, sich trotz der Anforderungen an die Niederlassung 

bemüht, die Mitgliedschaft beim NCC eines anderen Mitgliedstaats zu beantragen. Dies würde 

der ersten Bewertung und der Ablehnungsentscheidung zuwiderlaufen und könnte das 

Vertrauen in die Gemeinschaft insgesamt untergraben.  

Im Falle eines Unternehmens oder von Tochtergesellschaften einer Unternehmensgruppe, die 

gleichzeitig in mehreren Mitgliedstaaten tätig sind, müssen die jeweiligen CCNs in einen engen 

Dialog miteinander treten, um ein kohärentes Bewertungsverfahren zu gewährleisten, wobei 

zu berücksichtigen ist, dass es Umstände geben kann, unter denen Tochtergesellschaften mit 

Sitz in verschiedenen Mitgliedstaaten unterschiedliche Beiträge zum Auftrag leisten und über 

unterschiedliche Arten von Fachwissen im Bereich der Cybersicherheit verfügen. 

Die NCCs werden so bald wie möglich Informationen über anhängige Anträge sowie über 

abgelehnte Anträge austauschen.  
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ANHANG 1 – Anmeldeformular (verfügbar für Mitglieder der NCC-BE Community 

Registration Platform)4  

 

Ihre Organisation 

Bitte beachten Sie, dass die mit * gekennzeichneten Felder Pflichtfelder sind 

 

 
4 Im Einklang mit dem BESCHLUSS Nr. GB/2025/5 des Verwaltungsrats des Europäischen Zentrums für Industrie-, 

Technologie- und Forschungskompetenz im Bereich Cybersicherheit über die Änderung von Anhang 1 des 

BESCHLUSSES Nr. GB/2022/7. 
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Bitte beachten Sie, dass beim Ausfüllen des Formulars die Adressfelder den folgenden 

Anforderungen entsprechen müssen: 

  

•    Land: Geben Sie nur das Land Ihres NCC an, wie es in der vordefinierten Liste aufgeführt ist.  

•    Straße: Geben Sie nur den Straßennamen und die Hausnummer an. Bitte fügen Sie keine 

Postleitzahl, Angaben zu Gebäuden, Etagen usw. hinzu. 

•    Fügen Sie keine zusätzlichen Kommas, Symbole oder andere Wörter ein. 

•    Stellen Sie sicher, dass die angegebenen Informationen korrekt sind und richtig geschrieben 

wurden. 

•    Stadt: Geben Sie nur den Namen der Stadt an. Bitte wiederholen Sie weder das Land noch 

fügen Sie die Postleitzahl hinzu. 

•    Vertauschen Sie nicht Stadt und Straße und wiederholen Sie weder die Straße noch die 

Stadt zweimal. 
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Das NCC-BE verarbeitet die personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit der 

Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO) und das ECCC wird die personenbezogenen Daten in 

Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2018/1725 (EUDPR) verarbeiten.  Rechtsgrundlage 

für den Verarbeitungsvorgang ist Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO und Art. 5 Abs. 1 lit. a DSGVO auf 

Grundlage der Art. 7 und 8 der Verordnung (EU) 2021/887. 

Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auf der Website des Centre for Cyber 

Security Belgium, der Mutterorganisation des NCC-BE.  

 

Das Unternehmen , das die Registrierung in der NCC-BE-Gemeinschaft beantragt, bestätigt 

hiermit, dass alle im Registrierungsformular angegebenen Informationen wahrheitsgemäß und 

korrekt sind.  

Das Unternehmen erkennt hiermit an und erklärt sich damit einverstanden, dass die im 

Registrierungsprozess bereitgestellten Informationen an das ECCC und andere NCCs 

weitergegeben werden, die von jedem Mitgliedstaat in Übereinstimmung mit der Verordnung 

eingerichtet wurden, und nicht weiter weitergegeben werden.  

Das Unternehmen erkennt an und erklärt sich damit einverstanden, dass die folgenden 

Informationen auf den Websites des ECCC und der NCCs, die von den einzelnen 

Mitgliedstaaten im Einklang mit der Verordnung eingerichtet wurden, öffentlich zugänglich 

sein werden: 

1) Name 

2) Land der Niederlassung 

3) Webseite 

4) Art der Organisation gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung 

5) Tätigkeitsbereiche.  
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ANHANG 2. Das Modell für Informationen zur positiven Bewertung 

 

Von: NCC-BE 

 

Zu: ECCC 

 

 

Das NCC - BE teilt dem ECCC mit, dass der Antrag auf [XXXX] gemäß Artikel 8.4 der Verordnung 

(EU) 2021/887 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2021 zur Errichtung 

des Europäischen Kompetenzzentrums für Industrie, Technologie und Forschung und des 

Netzes der nationalen Koordinierungszentren (Amtsblatt der EU,  8.06.2021 L 202).  

 

Das ECCC wird daher ersucht, die [Klägerin XXX] zu registrieren. 

 

Eine Kopie dieser Informationen wird dem Antragsteller XXX zugesandt. 
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ANHANG 3 – Artikel 138 der EU-Haushaltsordnung5 

 

Artikel 138 der Haushaltsordnung sieht folgende Ausschlusssituationen vor: 

 

a) wenn die Person oder Stelle zahlungsunfähig ist oder sich in einem Insolvenzverfahren oder in 

Liquidation befindet, ihre Vermögenswerte von einem Insolvenzverwalter oder Gericht 

verwaltet werden, sie sich in einem Vergleichsverfahren befindet, ihre gewerbliche Tätigkeit 

eingestellt wurde oder sie sich aufgrund eines nach Unions- oder nationalem Recht 

vorgesehenen gleichartigen Verfahrens in einer vergleichbaren Lage befindet; 

 

b) wenn durch eine rechtskräftige Gerichts- oder eine bestandskräftige Verwaltungsentscheidung 

festgestellt wurde, dass die Person oder Stelle ihren Verpflichtungen zur Entrichtung ihrer 

Steuern oder Sozialversicherungsbeiträge gemäß dem anwendbaren Recht nicht 

nachgekommen ist; 

 

c) wenn durch eine rechtskräftige Gerichts- oder eine bestandskräftige Verwaltungsentscheidung 

festgestellt wurde, dass die Person oder Stelle im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit eine 

schwere Verfehlung begangen hat aufgrund eines Verstoßes gegen geltende Gesetze, 

Bestimmungen oder ethische Standards ihres Berufsstandes oder aufgrund jeglicher Form von 

rechtswidrigem Handeln, das sich auf ihre berufliche Glaubwürdigkeit auswirkt, wenn es 

vorsätzlich oder grob fahrlässig erfolgt; dazu zählen insbesondere folgende Verhaltensweisen: 

i) Abgabe falscher Erklärungen in betrügerischer Absicht oder durch Fahrlässigkeit bei der 

Mitteilung der erforderlichen Auskünfte zur Überprüfung des Fehlens von Ausschlussgründen 

oder bei der Einhaltung der Eignungskriterien bzw. bei der Umsetzung der rechtlichen 

Verpflichtung; 

 

ii) Absprachen mit anderen Personen oder Stellen mit dem Ziel einer Wettbewerbsverzerrung; 

 

iii) Verstoß gegen die Rechte des geistigen Eigentums; 

 

iv) ungebührliche Einflussnahme oder Versuch der ungebührlichen Einflussnahme auf den 

Entscheidungsfindungsprozess, um Mittel der Union zu erhalten, indem durch 

Falschdarstellung ein Interessenkonflikt, der einen Finanzakteur oder andere Personen nach 

Artikel 61 Absatz 1 betrifft, ausgenutzt wird; 

 

v) Versuch, vertrauliche Informationen über das Verfahren zu erhalten, durch die unzulässige 

Vorteile beim Gewährungsverfahren erlangt werden könnten; 

 
5 Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. September 2024 

über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union (Neufassung) - https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202402509  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202402509
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202402509
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vi) Aufstachelung zu Diskriminierung, Feindseligkeit oder Gewalt gegen eine Gruppe von 

Personen oder gegen ein Mitglied einer Gruppe oder ähnliche Handlungen, die den in 

Artikel 2 EUV verankerten Werten, auf denen die EU sich gründet, zuwiderlaufen, wenn sich 

dieses Fehlverhalten auf die Integrität der Person oder Stelle auswirkt und die Erfüllung der 

rechtlichen Verpflichtung beeinträchtigt oder konkret zu beeinträchtigen droht; 
 

 

d) wenn durch eine rechtskräftige Gerichtsentscheidung festgestellt wurde, dass die Person oder 

Stelle sich einer der folgenden Straftaten schuldig gemacht hat: 

i) Betrug im Sinne des Artikels 3 der Richtlinie (EU) 2017/1371 des Europäischen Parlaments 

und des Rates (49) und des Artikels 1 des mit dem Rechtsakt des Rates vom 26. Juli 1995 

ausgearbeiteten Übereinkommens über den Schutz der finanziellen Interessen der 

Europäischen Gemeinschaften (50); 

 

ii) Bestechung und Bestechlichkeit im Sinne des Artikels 4 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 

2017/1371 oder Bestechung im Sinne des Artikels 3 des mit dem Rechtsakt des Rates vom 

26. Mai 1997 ausgearbeiteten Übereinkommens über die Bekämpfung der Bestechung, an 

der Beamte der Europäischen Gemeinschaften oder der Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union beteiligt sind (51), oder Handlungen gemäß Artikel 2 Absatz 1 des Rahmenbeschlusses 

2003/568/JI (52) des Rates oder Korruption im Sinne anderen anwendbaren Rechts; 

 

iii) Verhaltensweisen im Zusammenhang mit einer kriminellen Vereinigung im Sinne des 

Artikels 2 des Rahmenbeschlusses 2008/841/JI des Rates (53); 

 

iv) Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung im Sinne des Artikels 1 Absätze 3, 4 und 5 der 

Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates (54); 

 

v) terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten im 

Sinne der Artikel 3 bis 12 der Richtlinie (EU) 2017/541 des Europäischen Parlaments und des 

Rates (55) oder Anstiftung, Beihilfe oder Versuch im Sinne des Artikels 14 der genannten 

Richtlinie; 

 

vi) Kinderarbeit oder andere Straftaten im Zusammenhang mit dem Menschenhandel gemäß 

Artikel 2 der Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (56); 
 

 

e) wenn die Person oder Stelle bei der Umsetzung einer aus dem Haushalt finanzierten rechtlichen 

Verpflichtung erhebliche Mängel bei der Erfüllung der Hauptauflagen erkennen ließ, die 

i) zu einer vorzeitigen Beendigung der rechtlichen Verpflichtung geführt haben; 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202402509#ntr49-L_202402509DE.000101-E0049
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202402509#ntr50-L_202402509DE.000101-E0050
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202402509#ntr51-L_202402509DE.000101-E0051
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202402509#ntr52-L_202402509DE.000101-E0052
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202402509#ntr53-L_202402509DE.000101-E0053
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202402509#ntr54-L_202402509DE.000101-E0054
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202402509#ntr55-L_202402509DE.000101-E0055
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202402509#ntr56-L_202402509DE.000101-E0056
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ii) die Anwendung von pauschaliertem Schadensersatz oder anderen Formen von 

Vertragsstrafen nach sich gezogen haben; oder 

 

iii) durch einen Anweisungsbefugten, das OLAF, den Rechnungshof oder die EUStA nach 

Überprüfungen, Rechnungsprüfungen oder Ermittlungen aufgedeckt wurden; 
 

 

f) wenn durch eine rechtskräftige Gerichts- oder eine bestandskräftige Verwaltungsentscheidung 

festgestellt wurde, dass die Person oder Stelle eine Unregelmäßigkeit im Sinne des Artikels 1 

Absatz 2 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates (57) begangen hat; 

 

g) wenn durch eine rechtskräftige Gerichts- oder eine bestandskräftige Verwaltungsentscheidung 

festgestellt wurde, dass die Person oder Stelle in einem anderen Hoheitsgebiet eine Stelle 

eingerichtet hat mit der Absicht, steuerliche, soziale oder rechtliche Verpflichtungen, 

einschließlich solcher im Zusammenhang mit Arbeitsrechten, Beschäftigung und 

Arbeitsbedingungen, am Ort ihres satzungsmäßigen Sitzes, ihrer Hauptverwaltung oder ihrer 

Hauptniederlassung zu umgehen; 

 

h) wenn durch eine rechtskräftige Gerichts- oder eine bestandskräftige Verwaltungsentscheidung 

festgestellt wurde, dass eine Stelle mit der unter Buchstabe g beschriebenen Absicht 

eingerichtet wurde; 

 

i) wenn die Stelle oder Person sich vorsätzlich und ohne triftigen Grund einer Untersuchung, 

Überprüfung oder Prüfung widersetzt hat, die von einem Anweisungsbefugten oder dessen 

Vertreter oder Rechnungsprüfer, dem OLAF, der EUStA oder dem Rechnungshof durchgeführt 

wird. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Person oder Stelle einer Untersuchung, 

Überprüfung oder Prüfung widersetzt, wenn sie Handlungen vornimmt, die darauf abzielen oder 

bewirken, dass die Durchführung von Tätigkeiten, die für die Vornahme der Untersuchung, 

Überprüfung oder Prüfung erforderlich sind, verhindert, behindert oder verzögert wird. Zu 

solchen Maßnahmen zählen insbesondere, den erforderlichen Zugang zu ihren Räumlichkeiten 

oder zu anderen für Geschäftszwecke genutzten Bereichen zu verwehren, die Offenlegung von 

Informationen zu verschleiern oder zu verweigern oder falsche Informationen zu erteilen. 

 

  

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202402509#ntr57-L_202402509DE.000101-E0057

